
Familienanzeigen: 
je Ausgabe pro mm 0,35 €

Kleinanzeigen je Hauptausgabe: 
mind. 3 Zeilen
Privat 3 Zeilen: 4,50 € (inkl. MwSt.)
Jede weitere Zeile Privat: 1,50 € (inkl. MwSt.)
Gewerblich pro Zeile 
Ortspreis: 3,00 € (zzgl. MwSt.)
Grundpreis: 3,50 € (zzgl. MwSt.)

Chiffregebühr: 
Abholung: 2,50 € Zusendung: 5,00 €

Privatanzeigen ohne Nachlass
(29 Zeichen ergeben in der Berechnung eine Zeile.
Diese Zeile ist nicht identisch mit der abgedruckten Zeile.)

Preis pro 1000 Exemplare bis 15 g  20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g 50 g

Grundpreis € 46,-  48,- 51,- 53,- 56,- 58,- 61,- 63,-

Ortspreis € 39,-  41,- 43,- 45,- 47,- 49,- 52,- 54,-

  Über 50 g: je 5 g Ortspreis 2,30 €, Grundpreis: 2,60 €;

Kontakt: 
MediaScout Multimedia GmbH, Telefon: (03 31) 50 59 819
Fax: (03 31) 50 59 831, E-Mail: mediascout@anzeigen-potsdam.de
Datenanlieferung per E-Mail:  
mediascout@anzeigen-potsdam.de - Parallel zur ISDN-Übertragung bitten wir nach 
Möglichkeit um die Zusendung eines Ansichtsfax.
Dateiformate: 
ausschließlich ‘eps’- und ‘pdf’-Dateien (keinesfalls ‘doc’ oder ‘ppt/pps’-Dateien)
Die Datei ist in der Originalgröße der Anzeige anzulegen.
Erstellungsprogramme und Dateien: 
Adobe Indesign CS3, Adobe Illustrator CS3, QuarkXPress 4.1, Adobe Photoshop bis CS3
Schriften: 
Alle enthaltenen Schriften sind mitzuliefern. Andernfalls kann der Verlag 
Ersatzschriften verwenden, die unter Umständen zu anderen Schriftverläufen führen. 

Direktverteilung bzw. Wochenendverteilung von Prospekten ☎ 0331 / 28 40 - 893

Ausgaben Auflage
01.01.12

Erschei-
nungstag 

Schieberecht bei Feiertagen

mm-Preis pro Spalte (€)

Grundpreis Ortspreis

1 Zusatzfarbe:  20 %
2 Zusatzfarben:  30 %
3 Zusatzfarben (4 c): 40 %

Mindestaufschlag je belegte Ausgabe und Farbe:
Ortspreis:  72,00 € 
Grundpreis:  85,00 € 
Farbzuschläge sind rabattfähig.

Anzeigenpreise:             (Mindestgröße für gerahmte Anzeigen 10 mm Höhe)

Beilagenpreise:     (Beilagen sind nicht rabattfähig)

Farbaufschläge: je belegte Ausgabe

Nachlässe:

Platzierungszuschläge:

Anzeigenschluss:

Technische Daten:Anforderungen für Anzeigenanlieferung:

Kombinationsrabatte:  Mengenstaffel: 
2 Ausgaben 10 %  3.000   mm 5 % 
3 Ausgaben 12 % 5.000   mm 10 % 
4 Ausgaben 15 % 10.000 mm 15 % 
   20.000 mm 20 % 
Malstaffel: 
  6 Anzeigen 5 %
12 Anzeigen 10 %
24 Anzeigen 15 %
48 Anzeigen 20 % 

Titelseite 50 %   sonstige 15 %
Aufschlag nur im Rahmen der Möglichkeiten nach 
vorheriger Absprache. Aufschläge sind rabattfähig.

WochenSpiegel Verlagsgesellschaft mbH Potsdam & Co. KG
Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam
Telefon: 03 31 - 2 84 08 91· Fax: 03 31 - 2 84 08 94
E-Mail: anzeigen@wochenspiegel-brb.de 
Internet:  www.wochenspiegel-brb.de

Bankverbindung: 
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam
Konto Nr.: 3 504 000 634
BLZ: 160 500 00

Zahlungsbedingungen: 
Nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug,
bei Bankeinzug 2 % Skonto.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Tarife ihre Gültigkeit.

Mindestmenge: 5.000 Exemplare.
Der Verlag kann eine Alleinverteilung und Sortimentsausschluss nicht zusichern.
Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des Auftrages vor, 
wenn Beilagen für zwei oder mehr Firmen werben.
Anlieferungsort:
MVD WochenSpiegel, Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam
Anlieferung: 5 Tage vor Erscheinen
Anlieferungszeiten: 
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Technische Bedingungen:
Mindestformat: 105 x 148 mm (DIN A5)   Höchstformat: 250 x 350 mm
Der Falz muss sich auf der langen Seite befinden.
Prospekte mit Altar- oder Leporello-Falz, Kreis- oder Ovalformat können nicht beigelegt werden.
Eingeklebte Antwortkarten usw. müssen auf einer Innenseite befestigt werden.
Bei nicht einwandfreien gleichen Verpackungseinheiten (250, 300, max. 500 Stück je Einheit)
kann keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Verteilung übernommen werden.
Dies gilt ebenfalls für beschädigt angelieferte Prospekte. Beilagen müssen so beschaffen sein,
dass sie maschinell verarbeitet werden können.
Technischer Zuschuss:
Wir empfehlen eine Mehranlieferung von 2 % der Beilagenmenge als technische Reserve.
Letzter Rücktrittstermin: 
8 Tage vor Erscheinen. Bei kurzfristiger Rückkehr ist der Verlag berechtigt, 
25 % der Auftragssumme als Schadensersatz zu berechnen, ohne einen Schaden im 
Einzelnen nachweisen zu müssen.

Freitag: 13.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge: Donnerstag 11.00 Uhr

für Kleinanzeigen:
Freitag: 12.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge: Mittwoch 16.00 Uhr

Druckunterlagenschluss:
Freitag:  14.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge: Donnerstag 12.00 Uhr

Sonderveröffentlichungen: 
Für Sonderveröffentlichungen können je nach Art
und Erscheinungsweise besondere Anzeigenpreise 
und Anzeigenschlusstermine festgelegt werden.

Privatanzeigen:

Gemeinsam mit unseren Verbundspartnern 
erreichen Sie mit Ihren Anzeigen 
und Ihrer Beilagenwerbung über 
2,5 Millionen Haushalte im 
Land Brandenburg und Berlin.

Verbreitungsgebiet WochenSpiegel

Satzspiegel
479 mm hoch, 324 mm breit , 7spaltig,  
1/1 Seite = 3.353 mm

Spaltenbreiten:
1spaltig   45 mm  5spaltig     231 mm
2spaltig   91 mm  6spaltig     277 mm
3spaltig 138 mm  7spaltig     324 mm
4spaltig 184 mm 
Panoramaseite   670 mm       15 Spalten

Druckverfahren:  Rollenoffset

Druckunterlagen:  Reprofähige Vorlagen, 
               4 c: bis 40er Raster
schwarz/weiß:  28er bis 32er Raster

WWW.OST-POOL.DE

JBL Jüterbog, Luckenwalde, Bad Belzig 52.540 1,18 €  1,00 € Mi.

 JÜL Jüterbog, Luckenwalde 34.135 0,93 €  0,79 € Mi.

 BEL Bad Belzig 18.405 0,61 €  0,52 € Mi. 

KWH Königs Wusterhausen 54.850 1,07 €  0,91 €  Mi.

ZOS Ludwigsfelde, Zossen 45.890 0,99 €  0,84 €  Mi.

GOH Oranienburg, Hennigsdorf, Gransee 97.265 1,09 €  0,93 €  Mi.

 ORH Oranienburg, Hennigsdorf 78.705 0,95 €  0,81 €  Mi.

 GRS Gransee 18.560 0,61 €  0,52 €  Mi.

OPR Neuruppin, Kyritz, Wittstock 52.830 1,00 € 0,85 €  Mi.

 NEU Neuruppin 29.490 0,76 €  0,65 €  Mi.

 KYW Kyritz, Wittstock 23.340 0,65 €  0,55 €  Mi.

PRG Wittenberge, Perleberg, Pritzwalk 41.970 0,82 €  0,70 €  Sa.
 

Gesamtausgabe 
 (inklusive Kombirabatt) 345.345 4,92 € 4,18 € Mi./Sa.

Preisliste Nr.21     gültig ab 1. Januar 2012 
 
     WochenSpiegel Jüterbog

Schillerstraße 1
14913 Jüterbog
Telefon: 0 33 72 / 41 92-0
Fax: 0 33 72 / 41 92 20
info.jbl@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Zossen
Trebbiner Straße 19
15831 Mahlow
Telefon: 0 33 79 / 35 32-0
Fax: 0 33 79 / 35 32 50
info.zos@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Königs Wusterhausen
Berliner Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 0 33 75 / 25 85-0
Fax: 0 33 75 / 25 85 25
info.kwh@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Oranienburg
Mittelstraße 15
16515 Oranienburg
Telefon: 0 33 01 / 83 27-0
Fax: 0 33 01 / 83 27 27
info.ora@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Neuruppin
Gerhart-Hauptmann-Straße 4
16816 Neuruppin
Telefon: 0 33 91 / 45 25-0
Fax: 0 33 91 / 45 25 25
info.opr@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Wittenberge
Rathausstraße 47
19322 Wittenberge
Telefon: 0 38 77 / 92 32-0
Fax: 0 38 77 / 92 32 26
info.prg@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Jüterbog
Schillerstraße 1
14913 Jüterbog
Telefon: 0 33 72 / 41 92-0
Fax: 0 33 72 / 41 92 20
info.jbl@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Zossen
Trebbiner Straße 19
15831 Mahlow
Telefon: 0 33 79 / 35 32-0
Fax: 0 33 79 / 35 32 50
info.zos@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Königs Wusterhausen
Berliner Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 0 33 75 / 25 85-0
Fax: 0 33 75 / 25 85 25
info.kwh@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Oranienburg
Mittelstraße 15
16515 Oranienburg
Telefon: 0 33 01 / 83 27-0
Fax: 0 33 01 / 83 27 27
info.ora@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Neuruppin
Gerhart-Hauptmann-Straße 4
16816 Neuruppin
Telefon: 0 33 91 / 45 25-0
Fax: 0 33 91 / 45 25 25
info.opr@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Wittenberge
Rathausstraße 47
19322 Wittenberge
Telefon: 0 38 77 / 92 32-0
Fax: 0 38 77 / 92 32 26
info.prg@wochenspiegel-brb.de 
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Familienanzeigen: 
je Ausgabe pro mm	 0,35 €

Kleinanzeigen je Hauptausgabe: 
mind. 3 Zeilen
Privat 3 Zeilen:	 4,50 € (inkl. MwSt.)
Jede weitere Zeile Privat:	1,50 € (inkl. MwSt.)
Gewerblich pro Zeile 
Ortspreis:	 3,00 € (zzgl. MwSt.)
Grundpreis:	 3,50 € (zzgl. MwSt.)

Chiffregebühr: 
Abholung: 2,50 €	 Zusendung: 5,00 €

Privatanzeigen ohne Nachlass
(29 Zeichen ergeben in der Berechnung eine Zeile.
Diese Zeile ist nicht identisch mit der abgedruckten Zeile.)

Preis pro 1000 Exemplare bis	 15 g		  20 g	 25 g	 30 g	 35 g	 40 g	 45 g	 50 g

Grundpreis €	 46,-		 48,-	 51,-	 53,-	 56,-	 58,-	 61,-	 63,-

Ortspreis €	 39,-		 41,-	 43,-	 45,-	 47,-	 49,-	 52,-	 54,-

		 Über 50 g: je 5 g Ortspreis 2,30 €, Grundpreis: 2,60 €;

Kontakt: 
MediaScout Multimedia GmbH, Telefon: (03 31) 50 59 819
Fax: (03 31) 50 59 831, E-Mail: mediascout@anzeigen-potsdam.de
Datenanlieferung per E-Mail:  
mediascout@anzeigen-potsdam.de - Parallel zur ISDN-Übertragung bitten wir nach 
Möglichkeit um die Zusendung eines Ansichtsfax.
Dateiformate: 
ausschließlich ‘eps’- und ‘pdf’-Dateien (keinesfalls ‘doc’ oder ‘ppt/pps’-Dateien)
Die Datei ist in der Originalgröße der Anzeige anzulegen.
Erstellungsprogramme und Dateien: 
Adobe Indesign CS3, Adobe Illustrator CS3, QuarkXPress 4.1, Adobe Photoshop bis CS3
Schriften: 
Alle enthaltenen Schriften sind mitzuliefern. Andernfalls kann der Verlag 
Ersatzschriften verwenden, die unter Umständen zu anderen Schriftverläufen führen.	

Direktverteilung bzw. Wochenendverteilung von Prospekten ☎ 0331 / 28 40 - 893

Beilagenpreise: 				    (Beilagen sind nicht rabattfähig)

Anzeigenschluss:

Technische Daten:Anforderungen für Anzeigenanlieferung:

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Tarife ihre Gültigkeit.

Mindestmenge: 5.000 Exemplare.
Der Verlag kann eine Alleinverteilung und Sortimentsausschluss nicht zusichern.
Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des Auftrages vor, 
wenn Beilagen für zwei oder mehr Firmen werben.
Anlieferungsort:
MVD WochenSpiegel, Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam
Anlieferung: 5 Tage vor Erscheinen
Anlieferungszeiten: 
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Technische Bedingungen:
Mindestformat:	105 x 148 mm (DIN A5) 		 Höchstformat:	250 x 350 mm
Der Falz muss sich auf der langen Seite befinden.
Prospekte mit Altar- oder Leporello-Falz, Kreis- oder Ovalformat können nicht beigelegt werden.
Eingeklebte Antwortkarten usw. müssen auf einer Innenseite befestigt werden.
Bei nicht einwandfreien gleichen Verpackungseinheiten (250, 300, max. 500 Stück je Einheit)
kann keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Verteilung übernommen werden.
Dies gilt ebenfalls für beschädigt angelieferte Prospekte. Beilagen müssen so beschaffen sein,
dass sie maschinell verarbeitet werden können.
Technischer Zuschuss:
Wir empfehlen eine Mehranlieferung von 2 % der Beilagenmenge als technische Reserve.
Letzter Rücktrittstermin: 
8 Tage vor Erscheinen. Bei kurzfristiger Rückkehr ist der Verlag berechtigt, 
25 % der Auftragssumme als Schadensersatz zu berechnen, ohne einen Schaden im 
Einzelnen nachweisen zu müssen.

Freitag:	 13.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge:	 Donnerstag 11.00 Uhr

für Kleinanzeigen:
Freitag:	 12.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge:	 Mittwoch 16.00 Uhr

Druckunterlagenschluss:
Freitag: 	 14.00 Uhr
Ausgabe Wittenberge:	 Donnerstag 12.00 Uhr

Sonderveröffentlichungen: 
Für Sonderveröffentlichungen können je nach Art
und Erscheinungsweise besondere Anzeigenpreise 
und Anzeigenschlusstermine festgelegt werden.

Privatanzeigen:

Gemeinsam mit unseren Verbundspartnern 
erreichen Sie mit Ihren Anzeigen 
und Ihrer Beilagenwerbung über 
2,5 Millionen Haushalte im 
Land Brandenburg und Berlin.

Verbreitungsgebiet WochenSpiegel

Satzspiegel
479 mm hoch, 324 mm breit , 7spaltig,  
1/1 Seite = 3.353 mm

Spaltenbreiten:
1spaltig	   45 mm	�  5spaltig     231 mm
2spaltig	   91 mm	�  6spaltig     277 mm
3spaltig	 138 mm	�  7spaltig     324 mm
4spaltig	 184 mm	
Panoramaseite   670 mm       15 Spalten

Druckverfahren: 	 Rollenoffset

Druckunterlagen: 	 Reprofähige Vorlagen, 
               4 c:	 bis 40er Raster
schwarz/weiß: 	 28er bis 32er Raster

www.ost-pool.de
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Preisliste Nr. XX
vom 1. Januar 2004

Preisliste Nr.20  gültig ab 1. Oktober 2010

WochenSpiegel Jüterbog
Schillerstraße 1
14913 Jüterbog
Telefon: 0 33 72 / 41 92-0
Fax: 0 33 72 / 41 92 20
info.jbl@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Zossen
Trebbiner Straße 19
15831 Mahlow
Telefon: 0 33 79 / 35 32-0
Fax: 0 33 79 / 35 32 50
info.zos@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Königs Wusterhausen
Berliner Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 0 33 75 / 25 85-0
Fax: 0 33 75 / 25 85 25
info.kwh@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Oranienburg
Mittelstraße 15
16515 Oranienburg
Telefon: 0 33 01 / 83 27-0
Fax: 0 33 01 / 83 27 27
info.ora@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Neuruppin
Gerhard-Hauptmann-Straße 4
16816 Neuruppin
Telefon: 0 33 91 / 45 25-0
Fax: 0 33 91 / 45 25 25
info.opr@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Wittenberge
Rathausstraße 47
19322 Wittenberge
Telefon: 0 38 77 / 92 32-0
Fax: 0 38 77 / 92 32 26
info.prg@wochenspiegel-brb.de 

1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.
2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgelaufen und 
veröffentlicht wird.
3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.
5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.
6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Aus-
gaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträ-
ge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenhinweise sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwek-
ken oder Fremdanzeigen beinhalten, werden aus diesen Gründen nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. 
10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzan-
zeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung 
und Beleg geltend gemacht werden.
11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.
13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart worden 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
15.  Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünsch-
te oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung her-
geleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 
 bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren  20 v.H., 
 bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren  15 v.H., 
 bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren   10 v.H., 
 bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren   5 v.H.   beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von 
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.
18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingän-
ge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
19.  Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klage-
erhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)  Mit Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Geschäftsbedingungen und die Preisliste des Verlages 
an. Bei Entgegennahme von Anzeigen durch selbstständige Annahmestellen, Agenturen oder Handelsvertreter kommt es erst 
durch die Annahme zum Abdruck des Verlages selbst zum Abschluss eines Anzeigenvertrages. Abbestellungen müssen 
schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann der Verlag die entstandenen Herstellungs- und Vorbereitungskosten 
berechnen.
b)  Nachlasspflichtige Aufträge können nur zugunsten ein und derselben natürlichen oder juristischen Person abgeschlossen 
werden. Juristische Personen des Privatrechts können in nachlasspflichtige Aufträge einbezogen werden, wenn der Auftragge-
ber mit ihnen einen Organschaftsvertrag abgeschlossen hat oder zu mehr als 50 Prozent an ihnen beteiligt ist. Die Einbeziehung 
in einen nachlasspflichtigen Auftrag ist ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber oder die juristische Person, die der Auftragge-
ber einzubeziehen wünscht, Verwaltungsträger ist. In jedem Fall ist ein schriftlicher Nachweis des Auftraggebers über die 
Beteiligungsverhältnisse erforderlich.
c)  Erscheint dieselbe Anzeige in mehreren Ausgaben desselben Erscheinungstages, so kann sie für denselben Abschluss nur 
einmal gezählt werden. Für die Gesamtausgabe muss unabhängig von einem daneben existierenden Abschluss für Lokalaus-
gaben bzw. Wirtschaftsraumausgaben ein eigener Abschluss getätigt werden.
d)  Wird eine im Rahmen eines Abschlusses in Auftrag gegebene Anzeige nach zwei Mahnungen nicht bezahlt, so ist der Verlag 
berechtigt, die Ausführung weiterer Aufträge zu verweigern. Der Rabattabschluss wird nach tatsächlicher Anzeigenabnahme mit 
Rabattausgleich abgerechnet. Auch nach Ausgleich der offenen Forderungen kann dieser Abschluss nicht weitergeführt werden.
e)  Platzierungsvorschriften sind nur gültig, wenn sie vom Verlag schriftlich bestätigt worden sind. Abbestellungen 
von Griffeck-, Eckfeld-, Seitenteil- oder Streifenanzeigen können nur 5 Tage vor dem vereinbarten Erscheinungstermin 
berücksichtigt werden. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur Leistung von 
Schadensersatz. Für Fehler jeder Art aus telefonischen oder Telefax-Übermittlungen wird nicht gehaftet.
f)  Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, wenn nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 
g)  Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. Der Auftraggeber hält den Verlag von allen Ansprüchen Dritter aus Verstößen der Anzeigen gegen gesetzliche Vor-
schriften, insbesondere das Wettbewerbs- und Urheberrecht, frei, auch wenn der Auftrag nicht rechtzeitig sistiert wurde. 
Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu.
h)  Inkassoberechtigung haben nur mit Ausweis versehene Vertreter des Verlages.
i)  Werbeagenturen erhalten eine Mittlungsvergütung für Anzeigen- und Beilagenaufträge, wenn die Aufträge zum Grundpreis 
oder zu einem davon abweichenden höheren Preis abgerechnet werden und die Werbeagentur auch die gesamte Auftragsab-
wicklung übernimmt, die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilt und fertige Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefert. Der 
Verlag ist zu einer Mittlungsvergütung nur dann verpflichtet, wenn die Werbeagentur ihr Gewerbe durch Vorlage geeigneter 
Unterlagen (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug o. ä.) nachweisen kann.
j) Die Werbungsmittler aus Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftrag-
geber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
k)  Farbdruck: Abweichungen geringfügiger Art in Passer und Ton berechtigen nicht zu Ersatz- oder Minderungsansprüchen 
gegen den Verlag.

l)  Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in besonderen Publikationen und Kollektiven Sonderpreise fest-
zusetzen. Der Verlag behält sich ein Schieberecht für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen vor.
m)  Beilagenwerbung: Der Verlag verteilt die Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt, wobei bis zu 3 % Fehlzustellun-
gen oder Verluste als verkehrsüblich gelten. Der Verlag leistet keine Gewähr für Beilagen in bestimmten Gebieten und 
bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebsweg. Die Haftung des Verlages ist auf den Nettopreis für das Beilegen 
beschränkt. Platzwünsche, z. B. Beilegungen in bestimmten Zeitungsprodukten, können nicht berücksichtigt werden. 
Der Verlag behält sich das Recht vor, aus technischen Gründen Teile der zu streuenden Beilagenauflage erst am 
nächstmöglichen Beilegungstermin zu stecken. Die Bestätigung eines Auftrages erfolgt nach Vorlage von Mustern. 
Beilagen dürfen keine Fremdwerbung enthalten und im Umbruch und Druck nicht zeitungsähnlich sein. Die Verbreitung 
von Warenproben, auch im Zusammenhang mit Beilagen, ist nicht möglich. Konkurrenz-Ausschluss kann nicht 
gewährt werden; Mehrfachbelegung bleibt vorbehalten.In der Zeitung kann ein Beilagenhinweis veröffentlicht werden, 
dessen Text über die Nennung des Firmennamens hinaus keine Werbung enthalten darf. Letzter Rücktrittstermin: 14 
Tage vor Erscheinen. Bei Unterschreiten dieser Frist fällt ein Ausfallhonorar in Höhe der Hälfte der niedrigsten 
Gewichtsstufe an. Die Einbeziehung von Beilagenaufträgen in Anzeigenabschlüsse ist nicht möglich.
n)  Mit dem Erteilen des Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, nach Maßgabe des jeweils gültigen 
Anzeigentarifs die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, die sich auf seine veröffent-
lichte Anzeige bezieht.
o)  Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen 
und Leistung von Schadensersatz, sofern den Verlag nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.
p)  Bei aufwendigen typographischen Arbeiten und bei über den üblichen Rahmen hinausgehenden Anfertigungen von 
Reinzeichnungen, Filmen und anderen Druckunterlagen behält sich der Verlag vor, diese Arbeiten gesondert in Rech-
nung zu stellen.
q)  Bei Chiffreanzeigen werden Wertbriefe und Fernschreiben nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Dem 
Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigtem des Auftraggebers das Recht eingeräumt werden, die 
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag behält sich das 
Recht vor, Werbe-Zuschriften kostenpflichtig weiterzuleiten.
r)  Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Ausgaben und auf bestimmten Plätzen über-
nimmt der Verlag keine Gewähr.
s)  Zur Vermeidung von Verwechslungen mit privaten Anzeigen müssen gewerbliche Anzeigen als solche klar erkenn-
bar sein, z. B. durch Kennzeichnung mit „Immobilien“ für Immobilienfirmen oder mit „Kfz-Firma“ bzw. „Firma“ für 
sonstige gewerbliche Anbieter. Der Gebrauch von Kennzeichnungen geschieht auf Risiko des Auftraggebers. Ihm 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen bei unzureichender Kennzeichnung gegen den 
Verlag erwachsen.
t)  Datenschutz: Gemäß § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforder-
lichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.
u)  Auf Wunsch sendet der Verlag ein Anzeigenbelegexemplar an Kunden außerhalb des Verbreitungsgebietes. 
(Mindestvolumen 100 mm). Bei Belegung mehrerer Ausgaben oder Kombinationen mit dem gleichen Motiv wird nur 
ein Beleg der auflagenstärksten Lokalausgabe  versendet. (Stand: 1. Oktober 2008)

Preisliste Nr. XX
vom 1. Januar 2004

Preisliste Nr.20  gültig ab 1. Oktober 2010

WochenSpiegel Jüterbog
Schillerstraße 1
14913 Jüterbog
Telefon: 0 33 72 / 41 92-0
Fax: 0 33 72 / 41 92 20
info.jbl@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Zossen
Trebbiner Straße 19
15831 Mahlow
Telefon: 0 33 79 / 35 32-0
Fax: 0 33 79 / 35 32 50
info.zos@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Königs Wusterhausen
Berliner Straße 27
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 0 33 75 / 25 85-0
Fax: 0 33 75 / 25 85 25
info.kwh@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Oranienburg
Mittelstraße 15
16515 Oranienburg
Telefon: 0 33 01 / 83 27-0
Fax: 0 33 01 / 83 27 27
info.ora@wochenspiegel-brb.de

WochenSpiegel Neuruppin
Gerhard-Hauptmann-Straße 4
16816 Neuruppin
Telefon: 0 33 91 / 45 25-0
Fax: 0 33 91 / 45 25 25
info.opr@wochenspiegel-brb.de 

WochenSpiegel Wittenberge
Rathausstraße 47
19322 Wittenberge
Telefon: 0 38 77 / 92 32-0
Fax: 0 38 77 / 92 32 26
info.prg@wochenspiegel-brb.de 

1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.
2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgelaufen und 
veröffentlicht wird.
3.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich 
des Verlages beruht.
5.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.
6.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Aus-
gaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, 
dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträ-
ge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenhinweise sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwek-
ken oder Fremdanzeigen beinhalten, werden aus diesen Gründen nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. 
10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzan-
zeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt 
unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf 
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung 
und Beleg geltend gemacht werden.
11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersen-
dung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe 
der Berechnung zugrunde gelegt.
13.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart worden 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
15.  Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünsch-
te oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung her-
geleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 
 bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren  20 v.H., 
 bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren  15 v.H., 
 bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren   10 v.H., 
 bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren   5 v.H.   beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von 
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.
18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingän-
ge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
19.  Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
20.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klage-
erhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)  Mit Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Geschäftsbedingungen und die Preisliste des Verlages 
an. Bei Entgegennahme von Anzeigen durch selbstständige Annahmestellen, Agenturen oder Handelsvertreter kommt es erst 
durch die Annahme zum Abdruck des Verlages selbst zum Abschluss eines Anzeigenvertrages. Abbestellungen müssen 
schriftlich erfolgen. Bei Abbestellung einer Anzeige kann der Verlag die entstandenen Herstellungs- und Vorbereitungskosten 
berechnen.
b)  Nachlasspflichtige Aufträge können nur zugunsten ein und derselben natürlichen oder juristischen Person abgeschlossen 
werden. Juristische Personen des Privatrechts können in nachlasspflichtige Aufträge einbezogen werden, wenn der Auftragge-
ber mit ihnen einen Organschaftsvertrag abgeschlossen hat oder zu mehr als 50 Prozent an ihnen beteiligt ist. Die Einbeziehung 
in einen nachlasspflichtigen Auftrag ist ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber oder die juristische Person, die der Auftragge-
ber einzubeziehen wünscht, Verwaltungsträger ist. In jedem Fall ist ein schriftlicher Nachweis des Auftraggebers über die 
Beteiligungsverhältnisse erforderlich.
c)  Erscheint dieselbe Anzeige in mehreren Ausgaben desselben Erscheinungstages, so kann sie für denselben Abschluss nur 
einmal gezählt werden. Für die Gesamtausgabe muss unabhängig von einem daneben existierenden Abschluss für Lokalaus-
gaben bzw. Wirtschaftsraumausgaben ein eigener Abschluss getätigt werden.
d)  Wird eine im Rahmen eines Abschlusses in Auftrag gegebene Anzeige nach zwei Mahnungen nicht bezahlt, so ist der Verlag 
berechtigt, die Ausführung weiterer Aufträge zu verweigern. Der Rabattabschluss wird nach tatsächlicher Anzeigenabnahme mit 
Rabattausgleich abgerechnet. Auch nach Ausgleich der offenen Forderungen kann dieser Abschluss nicht weitergeführt werden.
e)  Platzierungsvorschriften sind nur gültig, wenn sie vom Verlag schriftlich bestätigt worden sind. Abbestellungen 
von Griffeck-, Eckfeld-, Seitenteil- oder Streifenanzeigen können nur 5 Tage vor dem vereinbarten Erscheinungstermin 
berücksichtigt werden. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur Leistung von 
Schadensersatz. Für Fehler jeder Art aus telefonischen oder Telefax-Übermittlungen wird nicht gehaftet.
f)  Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, wenn nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 
g)  Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. Der Auftraggeber hält den Verlag von allen Ansprüchen Dritter aus Verstößen der Anzeigen gegen gesetzliche Vor-
schriften, insbesondere das Wettbewerbs- und Urheberrecht, frei, auch wenn der Auftrag nicht rechtzeitig sistiert wurde. 
Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu.
h)  Inkassoberechtigung haben nur mit Ausweis versehene Vertreter des Verlages.
i)  Werbeagenturen erhalten eine Mittlungsvergütung für Anzeigen- und Beilagenaufträge, wenn die Aufträge zum Grundpreis 
oder zu einem davon abweichenden höheren Preis abgerechnet werden und die Werbeagentur auch die gesamte Auftragsab-
wicklung übernimmt, die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilt und fertige Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefert. Der 
Verlag ist zu einer Mittlungsvergütung nur dann verpflichtet, wenn die Werbeagentur ihr Gewerbe durch Vorlage geeigneter 
Unterlagen (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug o. ä.) nachweisen kann.
j) Die Werbungsmittler aus Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den 
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftrag-
geber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
k)  Farbdruck: Abweichungen geringfügiger Art in Passer und Ton berechtigen nicht zu Ersatz- oder Minderungsansprüchen 
gegen den Verlag.

l)  Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in besonderen Publikationen und Kollektiven Sonderpreise fest-
zusetzen. Der Verlag behält sich ein Schieberecht für Anzeigen in Sonderveröffentlichungen vor.
m)  Beilagenwerbung: Der Verlag verteilt die Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt, wobei bis zu 3 % Fehlzustellun-
gen oder Verluste als verkehrsüblich gelten. Der Verlag leistet keine Gewähr für Beilagen in bestimmten Gebieten und 
bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebsweg. Die Haftung des Verlages ist auf den Nettopreis für das Beilegen 
beschränkt. Platzwünsche, z. B. Beilegungen in bestimmten Zeitungsprodukten, können nicht berücksichtigt werden. 
Der Verlag behält sich das Recht vor, aus technischen Gründen Teile der zu streuenden Beilagenauflage erst am 
nächstmöglichen Beilegungstermin zu stecken. Die Bestätigung eines Auftrages erfolgt nach Vorlage von Mustern. 
Beilagen dürfen keine Fremdwerbung enthalten und im Umbruch und Druck nicht zeitungsähnlich sein. Die Verbreitung 
von Warenproben, auch im Zusammenhang mit Beilagen, ist nicht möglich. Konkurrenz-Ausschluss kann nicht 
gewährt werden; Mehrfachbelegung bleibt vorbehalten.In der Zeitung kann ein Beilagenhinweis veröffentlicht werden, 
dessen Text über die Nennung des Firmennamens hinaus keine Werbung enthalten darf. Letzter Rücktrittstermin: 14 
Tage vor Erscheinen. Bei Unterschreiten dieser Frist fällt ein Ausfallhonorar in Höhe der Hälfte der niedrigsten 
Gewichtsstufe an. Die Einbeziehung von Beilagenaufträgen in Anzeigenabschlüsse ist nicht möglich.
n)  Mit dem Erteilen des Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, nach Maßgabe des jeweils gültigen 
Anzeigentarifs die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, die sich auf seine veröffent-
lichte Anzeige bezieht.
o)  Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen 
und Leistung von Schadensersatz, sofern den Verlag nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.
p)  Bei aufwendigen typographischen Arbeiten und bei über den üblichen Rahmen hinausgehenden Anfertigungen von 
Reinzeichnungen, Filmen und anderen Druckunterlagen behält sich der Verlag vor, diese Arbeiten gesondert in Rech-
nung zu stellen.
q)  Bei Chiffreanzeigen werden Wertbriefe und Fernschreiben nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Dem 
Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigtem des Auftraggebers das Recht eingeräumt werden, die 
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag behält sich das 
Recht vor, Werbe-Zuschriften kostenpflichtig weiterzuleiten.
r)  Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Ausgaben und auf bestimmten Plätzen über-
nimmt der Verlag keine Gewähr.
s)  Zur Vermeidung von Verwechslungen mit privaten Anzeigen müssen gewerbliche Anzeigen als solche klar erkenn-
bar sein, z. B. durch Kennzeichnung mit „Immobilien“ für Immobilienfirmen oder mit „Kfz-Firma“ bzw. „Firma“ für 
sonstige gewerbliche Anbieter. Der Gebrauch von Kennzeichnungen geschieht auf Risiko des Auftraggebers. Ihm 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen bei unzureichender Kennzeichnung gegen den 
Verlag erwachsen.
t)  Datenschutz: Gemäß § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die erforder-
lichen Kunden- und Lieferdaten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.
u)  Auf Wunsch sendet der Verlag ein Anzeigenbelegexemplar an Kunden außerhalb des Verbreitungsgebietes. 
(Mindestvolumen 100 mm). Bei Belegung mehrerer Ausgaben oder Kombinationen mit dem gleichen Motiv wird nur 
ein Beleg der auflagenstärksten Lokalausgabe  versendet. (Stand: 1. Oktober 2008)
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